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Merkblatt 
Wichtige Informationen zu den Leistungen der Eingliederungshilfe nach Teil 2 des 

Neunten Buches Sozialgesetzbuch (SGB IX) 

 
I. Allgemeiner Datenschutzhinweis 
Ihre Angaben über Ihre persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse werden als Sozialgeheimnis behandelt und Dritten nicht unbefugt 

weitergegeben. Eine Weitergabe personenbezogener Daten ist nur zulässig, wenn Sie im Einzelfall eingewilligt haben oder soweit eine 

gesetzliche Befugnis vorliegt. 

Die Verarbeitung Ihrer Daten erfolgt unter Beachtung der Europäischen Datenschutz-Grundverordnung, des Zehnten Buches 

Sozialgesetzbuch (SGB X), des Bundesdatenschutzgesetzes (BDSG) sowie entsprechender Vorschriften der Datenschutzgesetze der Länder. 

Rechtsgrundlage für die Erhebung sind die §§ 60 ff. des Ersten Buches Sozialgesetzbuch (SGB I) und die §§ 67 ff. SGB X. Diese Daten 

werden in automatischen Datenverarbeitungsanlagen gespeichert. Die Datenverarbeitung ist zulässig, da sie zur Erfüllung der in der 

Zuständigkeit des Trägers der Eingliederungshilfe liegenden Aufgaben erforderlich ist. 

 

II. Selbstbestimmung und Teilhabe am Leben in der Gesellschaft, Aufgabe der Eingliederungshilfe (§§ 1 und 90 SGB IX) 
Menschen mit Behinderungen oder von Behinderung bedrohte Menschen erhalten Leistungen nach dem SGB IX und den für die 

Rehabilitationsträger geltenden Leistungsgesetzen, um ihre Selbstbestimmung und ihre volle, wirksame und gleichberechtigte Teilhabe am 

Leben in der Gesellschaft zu fördern, Benachteiligungen zu vermeiden oder ihnen entgegenzuwirken.  

Aufgabe der Eingliederungshilfe ist es, Leistungsberechtigten eine individuelle Lebensführung zu ermöglichen, die der Würde des Menschen 

entspricht, und die volle, wirksame und gleichberechtigte Teilhabe am Leben in der Gesellschaft zu fördern. Die Leistung soll sie befähigen, 

ihre Lebensplanung und -führung möglichst selbstbestimmt und eigenverantwortlich wahrnehmen zu können. 

 

III. Leistungsberechtigter Personenkreis (§ 99 SGB IX) 
Menschen, die durch eine Behinderung (§ 2 Abs. 1 Satz 1 SGB IX) wesentlich in ihrer Fähigkeit, an der Gesellschaft teilzuhaben, eingeschränkt 

oder davon bedroht sind, erhalten Leistungen der Eingliederungshilfe, wenn die Aufgabe der Eingliederungshilfe erfüllt werden kann. 

Menschen mit einer anderen körperlichen, geistigen oder seelischen Behinderung können Leistungen der Eingliederungshilfe erhalten. Von 

einer Behinderung bedroht sind Menschen, bei denen der Eintritt der Behinderung nach fachlicher Erkenntnis mit hoher Wahrscheinlichkeit zu 

erwarten ist. 

 

IV. Leistungen der Eingliederungshilfe (§ 102 SGB IX) 
Im Rahmen der Eingliederungshilfe werden folgende Leistungen erbracht: 
1. Leistungen der medizinischen Rehabilitation (Teil 2 Kapitel 3 SGB IX) 
2. Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben (Teil 2 Kapitel 4 SGB IX) 
3. Leistungen zur Teilhabe an Bildung (Teil 2 Kapitel 5 SGB IX) 
4. Leistungen zur Sozialen Teilhabe (Teil 2 Kapitel 6 SGB IX) 
 
Leistungen der medizinischen Rehabilitation - Besondere Aufgabe der medizinischen Rehabilitation ist es, eine Beeinträchtigung (§ 99 SGB 
IX) abzuwenden, zu beseitigen, zu mindern, auszugleichen, eine Verschlimmerung zu verhüten oder die Leistungsberechtigten soweit wie möglich 
unabhängig von Pflege zu machen. 
Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben - Besondere Aufgabe der Teilhabe am Arbeitsleben ist es, die Aufnahme, Ausübung und Sicherung 
einer geeigneten Beschäftigung sowie die Leistungsfähigkeit und Persönlichkeit zu fördern. 
Leistungen zur Teilhabe an Bildung - Besondere Aufgabe der Teilhabe an Bildung ist es, eine geeignete Schulbildung und schulische und 
hochschulische Aus- und Weiterbildung für einen geeigneten Beruf zu ermöglichen. 
Leistungen zur Sozialen Teilhabe - Besondere Aufgabe der Sozialen Teilhabe ist es, die gleichberechtigte Teilhabe am Leben in der 
Gemeinschaft zu ermöglichen oder zu erleichtern. 
 
V. Nachrang der Eingliederungshilfe (§ 91 SGB IX) 
Eingliederungshilfe erhält, wer die erforderliche Leistung nicht von anderen oder von Trägern anderer Sozialleistungen erhält. 
Verpflichtungen anderer, insbesondere der Träger anderer Sozialleistungen, bleiben unberührt. Leistungen anderer dürfen nicht deshalb 

versagt werden, weil der Teil 2 SGB IX entsprechende Leistungen vorsieht. Dies gilt vor allem dann, wenn andere gesetzlich verpflichtet sind, 

Leistungen für Menschen mit Behinderung zu erbringen.  

 

VI. Allgemeine Grundsätze (§§ 104 ff. SGB XII) 
Rechtsgrundlage für die Leistungserbringung ist das SGB IX. 
Die Leistungen der Eingliederungshilfe bestimmen sich nach: 

- dem Einzelfall, 

- der Art des Bedarfes, 

- den persönlichen Verhältnissen 

- dem Sozialraum, 

- und den eigenen Kräften und Mitteln. 

Die Art des Wohnen ist dabei zu berücksichtigen. 

Die Leistungen werden so lange gewährt, wie die Teilhabeziele erreichbar sind. Wünschen der Leistungsberechtigten, ist zu entsprechen, 

soweit sie angemessen sind. Die Leistungen der Eingliederungshilfe werden als Sach-, Geld- oder Dienstleistung erbracht. Zur Dienstleistung 

gehören insbesondere die Beratung und Unterstützung in Angelegenheiten der Leistungen der Eingliederungshilfe sowie in sonstigen sozialen 

Angelegenheiten.Zur Erfüllung der Aufgaben des Teils 2 SGB IX werden die Leistungsberechtigten, auf ihren Wunsch auch im Beisein ihrer 

Vertrauensperson, vom Träger der Eingliederungshilfe beraten und, soweit erforderlich, unterstützt. Die Beratung erfolgt in einer für den 

Leistungsberechtigten verständlichen Art und Weise. 

Auf Eingliederungshilfe besteht ein Anspruch, soweit bestimmt wird, dass die Leistung zu erbringen ist. Der Anspruch kann nicht übertragen, 

verpfändet oder gepfändet werden. Über Art und Maß der Leistungserbringung ist nach pflichtmäßigem Ermessen zu entscheiden, soweit 

das Ermessen nicht ausgeschlossen wird. 

 
VII. Beitragspflicht und Einsatz des Vermögens (§§ 92 und 135 ff. SGB IX) 
Zu den Leistungen der Eingliederungshilfe ist ein Beitrag aus dem zu berücksichtigenden Einkommen aufzubringen. Vorhandenes Vermögen 

ist – soweit es nicht gesetzlich geschützt ist – vorrangig einzusetzen. Der Träger der Eingliederungshilfe benötigt daher umfassende Kenntnisse 

über Ihr Einkommen und Vermögen. Die Angaben hierzu machen Sie im dafür vorgesehenen Antragsformular. Machen Sie die Angaben im 

Antragsformular bitte vollständig und wahrheitsgemäß. 

 

VIII. Antrag, Mitwirkungspflichten der Leistungsberechtigten (§ 108 SGB IX, §§ 60 ff. SGB I) 
Die Leistungen der Eingliederungshilfe werden grundsätzlich nur auf Antrag erbracht. Die Leistungen werden daher frühestens ab dem Ersten 

des Monats der Antragstellung erbracht, wenn zu diesem Zeitpunkt die Voraussetzungen bereits vorlagen (§ 108 SGB IX). Bitte achten Sie 

darauf, dass alle Leistungen, die vom Träger der Eingliederungshilfe erbracht werden sollen, rechtzeitig bei diesem zu beantragen sind. 

Ansprüche gegen Dritte (z. B. Versicherungsträger, Arbeitgeber, Schadensersatzpflichtige und andere Stellen), durch die Einkünfte oder den 

Eingliederungshilfeleistungen vergleichbare Leistungen sowie Vermögenszuwächse erzielt werden können, sind geltend zu machen, um die 

wirtschaftliche Situation zu verbessern. 

Der Träger der Eingliederungshilfe ermittelt den Sachverhalt nach der Antragstellung in der Regel von Amts wegen und berücksichtigt alle von 



Ihnen im Einzelfall vorgebrachten bedeutsamen Umstände, auch insoweit, als sie sich für Sie als antragstellende Person günstig auswirken. 

Dabei bedient sich die Behörde der Beweismittel, die sie nach pflichtgemäßem Ermessen zur Ermittlung des Sachverhaltes für erforderlich 

hält. 

Wer Eingliederungshilfeleistungen beantragt oder erhält, hat nach § 60 SGB I insbesondere 
 

1. alle Tatsachen anzugeben, die für die Leistung erheblich sind, auf Verlangen des zuständigen Leistungsträgers der Erteilung der 

erforderlichen Auskünfte durch Dritte zuzustimmen sowie Beweismittel zu bezeichnen und auf Verlangen des zuständigen Leistungsträgers 

Beweisurkunden vorzulegen oder ihrer Vorlage zuzustimmen; 

2. Änderungen in den Verhältnissen, die für die Leistung erheblich sind oder über die im Zusammenhang mit der Leistung Erklärungen 

abgegeben worden sind, unverzüglich mitzuteilen. Diese Mitteilungspflicht bezieht sich in erster Linie auf die in den häuslichen und 

wirtschaftlichen Verhältnissen des Leistungsberechtigten eingetretenen Veränderungen; sie ist auch dann zu erfüllen, wenn der 

Leistungsberechtigte der Meinung ist, dass die Änderung auf die Eingliederungshilfe keinen Einfluss hat. 

Eine Mitteilungspflicht besteht insbesondere, wenn 
a. der Leistungsberechtigte und die zu seiner Einsatzgemeinschaft gehörenden Personen dem Träger der Eingliederungshilfe bislang 

unbekannte Einkünfte im Sinne des Einkommensteuerrechts erzielen. Die Mitteilungspflicht ist auch zu erfüllen, wenn die Einkünfte nur 
vorübergehend erzielt werden. Sie besteht auch dann, wenn für die Einkünfte im Einzelfall keine Steuern anfallen und/oder von der 
Beitragspflicht zur Sozialversicherung befreit sind. Der Mitteilungspflicht unterliegt jede Erzielung von Einkünften aus Land- und 
Forstwirtschaft, Gewerbebetrieb, selbständiger Arbeit, nichtselbständiger Arbeit, Kapitalvermögen, Vermietung und Verpachtung sowie 
sonstiger Einkünfte im Sinne des § 22 des Einkommensteuergesetzes (bspw. Renten aus der gesetzlichen Rentenversicherung und andere 
Alterseinkünfte von öffentlichen Träger und privaten Unternehmen). Dem Traäger der Eingliederungshilfe ist ebenfalls der Bezug von 
Naturalleistungen (Wohnung, Kost) oder die Entstehung einer Forderung gegen einen anderen mitzuteilen; 

b. sich der Bestand des vorhandenen Vermögens (z. B. durch Kauf, Verkauf, Schenkung, Erbschaft, Scheidung, 
Vermögensauseinandersetzung) ändert; 

c. der Leistungsberechtigte oder ein Mitglied der Einsatzgemeinschaft den Haushalt verlässt (z. B. bei Tod, Trennung o. ä.); 
d. eine weitere Person in die Einsatzgemeinschaft aufgenommen wird (z. B. bei Begründung einer Partnerschaft); 
e. die Wohnung gewechselt werden soll oder wurde; 
f. ein Antrag auf Erbringung einer anderen Leistung, insbesondere einer Sozialleistung, gestellt wird oder früher gestellt worden ist (z. B. 

Rente aus der Sozialversicherung, Versorgungsrente, Unfallrente, Pflegeversicherungsleistungen u. a.), aus der Einkünfte oder eine der 
Eingliederungshilfe vergleichbare Leistung bezogen werden können; 

g. ein Rechtsbehelf oder ein Rechtsmittel (z. B. Widerspruch, Klage, Berufung) gegen Entscheidungen anderer Sozialleistungsträger oder 
Leistungserbringer (vgl. Buchstabe f) eingelegt wird; 

h. der Leistungsberechtigte einen vermögensrechtlichen oder körperlichen Schaden durch einen Dritten erlitten hat; 
i. der Leistungsberechtigte eine privatrechtliche Forderung gerichtlich geltend macht. 
 

Die Mitwirkungspflichten obliegen bei geschäftsunfähigen oder in ihrer Geschäftsfähigkeit beschränkten antragstellenden Personen deren 

gesetzlichen Vertretern. 

Wer Eingliederungshilfeleistungen beantragt oder erhält, soll auf Verlangen des zuständigen Leistungsträgers 
a. zur mündlichen Erörterung des Antrags oder zur Vornahme anderer notwendiger Maßnahmen persönlich bei der Behörde erscheinen (§ 61 
SGB I); 
b. sich medizinischen Untersuchungsmaßnahmen unterziehen, soweit dies für die Entscheidung über die Leistung erforderlich ist (§ 62 SGB I). 
 

Mitwirkungspflichten entfallen nur dann, wenn ihre Erfüllung nicht in einem angemessenen Verhältnis zu der in Frage kommenden 

Sozialleistung steht, wenn sie dem Betroffenen nicht zugemutet werden können oder wenn sich der Leistungsträger die erforderlichen 

Kenntnisse mit einem geringeren Aufwand beschaffen kann. Darüber hinaus können Angaben, die den Leistungsberechtigten oder ihm 

nahestehende Personen (§ 383 Abs. 1 Nr. 1 bis 3 Zivilprozessordnung) der Gefahr strafgerichtlicher Verfolgung oder eines 

Ordnungswidrigkeitenverfahrens aussetzen, verweigert werden (§ 65 SGB I). 

 
Folgen fehlender Mitwirkung (§ 66 SGB I) 
Kommt derjenige, der eine Sozialleistung beantragt oder erhält, seinen Mitwirkungspflichten nicht nach und wird hierdurch die Aufklärung des 

Sachverhalts erheblich erschwert, kann der Leistungsträger ohne weitere Ermittlungen die Leistung bis zur Nachholung der Mitwirkung ganz 

oder teilweise versagen oder entziehen, soweit die Voraussetzungen der Leistung nicht nachgewiesen sind. Dies gilt entsprechend, wenn der 

Antragsteller oder Leistungsberechtigte in anderer Weise absichtlich die Aufklärung des Sachverhalts erheblich erschwert (§ 66 SGB I). 

Wer seine persönlichen oder wirtschaftlichen Verhältnisse falsch angibt oder die erforderlichen Mitteilungen über die Änderung derartiger 

Verhältnisse an die Eingliederungshilfebehörde unterlässt, gefährdet die rechtmäßige Leistungserbringung. Ist der Tatbestand des Betrugs 

nach § 263 Strafgesetzbuch erfüllt, muss mit strafrechtlicher Verfolgung gerechnet werden. Zu Unrecht erbrachte Leistungen sind zu erstatten. 

Das Merkblatt wurde am ___________________ ausgehändigt. 

 

Ort, Datum 

 

 

 

Unterschrift der antragstellenden Person oder der 

vertretungsberechtigten Person 

Ort, Datum 

 

 

 

Unterschrift des Partners oder der vertretungsberechtigten Person 

 


